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Nichtanwälte als Sozien:
Sozietätsfähigkeit
de lege ferenda
Kanzleimitarbeiter und Familienangehörige
als Gesellschafter einer Anwaltskanzlei?
Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Nach der Entscheidung des BVerfG zur Sozietätsfähigkeit
von Ärzten und Apothekern muss § 59 a BRAO reformiert
werden. Die Diskussion über die Sozietätsfähigkeit wird in
Deutschland traditionell ausschließlich unter dem Gesichts-
punkt der interprofessionellen Berufsausübung diskutiert.
Die Erweiterung der Sozietätsfähigkeit kann sich allerdings
nicht nur auf die gemeinsame Ausübung des Anwaltsberufs
mit anderen, mehr oder weniger sinnvoll komplementären
anderen Berufen beziehen. Dieser Beitrag erörtert, wie der
Begriff der Sozietätsfähigkeit neu definiert werden könnte,
und skizziert die Meinung der Anwaltschaft zu einem erwei-
terten Begriffsverständnis.

I. Die Entscheidung des BVerfG vom 20.1.2016

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum be-
rufsrechtlichen Verbot der Soziierung von Rechtsanwälten,
Ärzten und Apothekern vom 20. Januar 20161 war in gewisser
Weise antiklimaktisch: Der lange Anlauf, den das Bundesver-
fassungsgericht mit mehr als zweieinhalb Jahren Entschei-
dungszeitraum seit der Vorlage des Verfahrens durch den
BGH nach Art. 100 Abs. 1 GG2 genommen hatte, war verbrei-
tet als Indiz für einen möglicherweise zu erwartenden weiten
Sprung der Verfassungswächter, also für eine grundlegende
Entscheidung zur Sozietätsfähigkeit der regulierten Freiberu-
fe, interpretiert worden. Dass das Verfahren diese Erwartun-
gen nicht würde erfüllen können, nur ein kleiner „Hüpfer“
erfolgen konnte, war verbreitet aus dem Blick geraten: Eine
konkrete Normenkontrolle entscheidet über die Verfassungs-
mäßigkeit einer Norm stets nur in dem Umfang, in welchem
sich die Frage nach der Gültigkeit eines entscheidungserheb-
lichen Gesetzes in dem Ausgangsverfahren stellt. Daher
konnte das Bundesverfassungsgericht nur mit einer zweifa-
chen Einschränkung über die Verfassungskonformität des
§ 59 a Abs. 1 BRAO entscheiden: Betroffen waren als Rechts-
form nur die Partnerschaftsgesellschaft und als Berufe
Rechtsanwälte, Ärzte und Apotheker. Die Angehörigen dieser
Berufe haben Gewissheit gewonnen, dass sie sich künftig in-
terprofessionell in einer Berufsausübungsgesellschaft und
daher alternativ auch in einer Bürogemeinschaft zusammen-
schließen können. Große Bedeutung werden solche Sozietä-
ten nicht erlangen, sie werden ein Nischenkonzept bleiben:
Im Rahmen des Berufsrechtsbarometers 2007 des Soldan In-
stituts wurden von den befragten Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten weder Ärzte noch Apotheker als besonders
interessante Berufe für eine künftige Assoziierung benannt3.
Wesentlich interessierter war die Anwaltschaft bereits damals

an der Assoziierung mit Architekten, Unternehmensbera-
tern, Versicherungsagenten, Sachverständigen, Finanzdienst-
leistern, Mediatoren oder Ingenieuren – und damit am
Zusammenschluss sowohl mit Angehörigen anderer verkam-
merter Freiberufe (Architekten, Ingenieure), aber auch mit
regulierten Freiberuflern (Mediatoren), nicht regulierten
Freiberuflern (Unternehmensberatern) oder mit Gewer-
betreibenden (Finanzdienstleister, Versicherungsagenten).
Zu diesen aus Sicht der Anwaltschaft besonders reizvollen
Partnern interprofessioneller Sozietäten musste und durfte
sich das BVerfG nicht äußern.

Dass nunmehr lediglich Klarheit darüber besteht, dass
sich Rechtsanwälte, Ärzte und Apotheker in einer Partner-
schaftsgesellschaft4 assoziieren können, bedeutet freilich
nicht das Ende, sondern vielmehr den Beginn einer zu füh-
renden Diskussion über die künftige Ausgestaltung der So-
zietätsfähigkeit durch den Gesetzgeber: § 59 a BRAO ist nun
jedenfalls in dem Umfang der Entscheidung des BVerfG zu
reformieren, auch wenn sich die Mehrheit der Rechtanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte eine Beibehaltung des Status Quo
gewünscht hätten.5 Eine „Insellösung“ auf Gesetzesebene,
die nur Ärzte und Apotheker einerseits und die PartG ande-
rerseits adressiert, ist kaum denkbar. Zu diskutieren und zu
entscheiden sein wird die Frage, wie weit der Kreis der künf-
tig sozietätsfähigen freien Berufe gezogen werden sollte und
ob eine rechtsformspezifische Differenzierung der zulässigen
Träger von interprofessionellen Berufsausübungsgesellschaf-
ten und Bürogemeinschaften möglich ist. Letzteres scheint
nur schwer vorstellbar, während die Frage, wie weit die Sozi-
ierung mit Berufsfremden zugelassen werden sollte, vor al-
lem eine Frage des gesetzgeberischen Gestaltungswillens ist.
So hat das BVerfG zwar nicht explizit auf die denkbaren Re-
gelungen hingewiesen oder erkennen lassen, wie es für ande-
re Berufe und/oder Rechtsformen entscheiden könnte. Eini-
ge Fingerzeige sind der Entscheidung gleichwohl zu
entnehmen: Das BVerfG betont, dass bereits de lege lata kein
lückenloser Geheimnisschutz in interprofessionellen Sozietä-
ten mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern bestehe6, die
Beauftragung einer Sozietät in Kenntnis von deren interpro-
fessioneller Zusammensetzung die Schutzbedürftigkeit der
Mandanten minimiere7, Verpflichtungen zum Geheimnis-
schutz auf vertraglicher Ebene hinreichend8 und Zeugnisver-
weigerungsrechte nicht nur bei einer Eigenschaft als Berufs-
geheimnisträger begründet sein können9.

Die kommenden Wochen und Monate werden daher von
allerlei Stellungnahmen geprägt sein, die sich dafür oder dage-
gen aussprechen, ob künftig nur die Heilberufe, alle verkam-
merten Freiberufe, alle regulierten Freiberufe, alle regulierten
und regulierten Freiberufe, alle im Sinne von § 7 Nr. 8 BRAO
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1 BVerfG AnwBl. 2016, 261; zur Entscheidung auch Henssler/Deckenbrock, AnwBl. 2016,
211 (in diesem Heft).

2 BGH AnwBl. 2013, 660, zum registerrechtlichen Verfahren bereits Kilian/Glindemann,
BRAK-Mitt. 2011, 303 f.

3 Hommerich/Kilian, NJW 2007, 2308, 2313 f.

4 Auch in einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, da diese kon-
zeptionell lediglich eine Spielart der (einfachen) Partnerschaftsgesellschaft und keine von
dieser verschiedene Rechtsform ist, vgl. nur OLG Nürnberg ZIP 2014, 420.

5 Kilian, NJW 2015, 3144, 3146: 62% der im Rahmen des Berufsrechtsbarometers 2015
vor der Entscheidung des BVerfG befragten Rechtsanwälte hätten eine Beibehaltung des
status quo ante vorgezogen. 31% hätten eine Erweiterung des Kreises sozietätsfähiger
Berufe bevorzugt, 7% hatten sich zu dieser Frage noch keine Meinung gebildet bzw. ih-
nen war die Entscheidung des BVerfG egal).

6 BVerfG AnwBl 2016, 261, Rn. 58.

7 BVerfG AnwBl Online 2016 128, Rn. 69.

8 BVerfG AnwBl Online 2016 128, 135 Rn. 70.

9 BVerfG AnwBl Online 2016 128, 136, Rn. 75.
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kompatiblen oder alle gewerblichen Berufe sozietätsfähig wer-
den sollen. Dieser Beitrag will einen Aspekt beleuchten, der
bei der Diskussion der Sozietätsfähigkeit bislang kaum beach-
tet worden ist, weil der Begriff in Deutschland stets synonym
für die Konzepte der sozietätsfähigen Berufe und der Interpro-
fessionalität verwendet wird. Sozietätsfähigkeit kann sich aber
auch auf Mitarbeiter einer Kanzlei beziehen, die keine Berufs-
träger sind, oder auf Familienangehörige von Berufsträgern.
Für den deutschen Berufsrechtler ist dies gewiß ein unge-
wohnter gedanklicher Ansatz – im Ausland hat er hingegen
bereits zu Reformen des Berufsrechts geführt, um auch eine
Sozietätsfähigkeit in diesem Sinne zu schaffen.

II. Erweitertes Verständnis der Sozietätsfähigkeit im
Ausland

In den Reformrechtsordnungen Australiens10 und Englands11

hat die Erweiterung der Sozietätsfähigkeit auch (nicht-anwalt-
liche) Angehörige der Kanzlei oder der Familie eines Rechts-
anwalts in den Blick genommen. So wurde als eine der ersten
drei in England und Wales anerkannten sog. „Alternative
Business Structures“ von der Solicitors‘ Regulation Authority
bewusst – weil medienwirksam – eine kleine traditionelle An-
waltskanzlei gewählt, in der die langjährige Bürovorsteherin
von den zwei anwaltlichen Gesellschaftern in den Kreis der
Gesellschafter aufgenommen wurde.12 In einem solchen Fall
ist zwar in gewisser Weise Interprofessionalität gegeben, al-
lerdings richtet sie sich nicht nach außen, indem potenziell
eine Rechtsdienstleistung mit einer anderen Dienst- oder
Werkleistung eines anderen Leistungserbringers kombiniert
wird. Die Zielrichtung einer solchen Form der Soziierung ist
nach innen gerichtet: Sie soll die Beteiligung von Mitarbei-
tern am unternehmerischen Erfolg einer Kanzlei ermögli-
chen, die für die Erbringung der Rechtsdienstleistung häufig
ähnlich wichtig sind wie die anwaltlichen Berufsträger. Zu
denken ist etwa an langjährig tätige Kanzlei-, Marketing- oder
Personalmanager in größeren Kanzleien oder an Rechtsfach-
wirte bzw. Bürovorsteher in kleineren Zusammenschlüssen.
Die Eröffnung einer Soziierungsmöglichkeit für solche Mit-
arbeiter soll diese nicht nur am Unternehmenserfolg partizi-
pieren lassen, zu dem sie beigetragen haben, sondern auch
den Verbleib wichtiger Mitarbeiter in der Kanzlei zu deren
Vorteil incentivieren13: Wer an einer Kanzlei beteiligt ist, dem
wird es im Zweifel schwerer fallen, die Kanzlei zu verlassen,
um eine andere Tätigkeit anzustreben.

Die Möglichkeit der Beteiligung von Familienangehöri-
gen hat eine andere Stoßrichtung: Sie dient, sieht man ein-
mal von steuerlichen Effekten ab, vor allem der Versorgung
und Absicherung von Angehörigen eines Rechtsanwalts für
den Fall des Todes oder der Berufsunfähigkeit. Das Bedürfnis
für eine solche Versorgungslösung ist in Deutschland im
Zweifel nicht ähnlich ausgeprägt wie in anderen Rechtsord-
nungen, weil hierzulande die anwaltlichen Versorgungswer-
ke Versorgungsrisiken für Angehörige auffangen. Allerdings
sind die entsprechenden Leistungen sachnotwendig begrenzt
und Ausscheidensregelungen in Sozietätsverträgen stellen
nicht immer sicher, dass der Unternehmenswert, den ein
Rechtsanwalt mitaufgebaut hat, von dessen Familienangehö-
rigen realisiert werden kann. Eine denkbare Lösung dieses
Problems kann die Ermöglichung der Beteiligung von Fami-
lienangehörigen an der Sozietät sein, entweder für einen
Übergangszeitraum oder dauerhaft. Eine Rechtsordnung, die

eine solche Lösung seit Längerem verfolgt, ist etwa Öster-
reich (vgl. § 21 c RAO). Bei einem solchen Modell sind, da
eine Mitarbeit der Familienangehörigen in der Kanzlei fast
immer ausscheiden wird, die Übergänge zum Problem des
Fremdkapitals, das heißt der rein kapitalmäßigen Beteiligung
Berufsfremder an Anwaltssozietäten, fließend.

Beide im Ausland bereits erprobten Beteiligungskonzepte
sind in Deutschland, anders als die Erweiterung der Sozie-
tätsfähigkeit aus dem Blickwinkel der Interprofessionalität
der Berufsausübung, bislang nicht diskutiert worden. Im
Rahmen des Berufsrechtsbarometers 2015 wurde vor diesem
Hintergrund die Frage gestellt, ob sie die Möglichkeit der Be-
teiligung von Familienangehörigen und/oder Kanzleimit-
arbeitern an einer Sozietät begrüßen würden.14 Diese Frage
dürfte für die meisten Befragten eher überraschend und die
Antwort auf die Frage spontaner Natur gewesen sein. Gleich-
wohl war der Anteil der Befragten, die keine Meinung äußern
wollten bzw. denen eine entsprechende Änderung egal wäre,
nur geringfügig höher als in der im Rahmen dieser Studie
ebenfalls gestellten Frage nach der Erweiterung der Sozietäts-
fähigkeit um andere Berufe.

III. Das Interesse der Anwaltschaft

1. Gesamtbetrachtung

Die Zustimmung zur Ermöglichung der Sozietätsfähigkeit
für Kanzlei- beziehungsweise Familienangehörige ist merk-
lich geringer als die Zustimmung zur weitergehenden Er-
möglichung interprofessioneller Berufsausübung: 19 Prozent
der Befragten würden die Möglichkeit begrüßen, bislang
nicht sozietätsfähige Kanzleiangehörige zu Gesellschaftern
machen zu können. 71 Prozent lehnen ein solches Konzept
im Sozietätsrecht ab, 10 Prozent haben hierzu keine Mei-
nung bzw. es ist ihnen egal. Etwas geringere Zustimmung
würde ein Reformvorschlag erfahren, Familienangehörigen
eine Beteiligung zu ermöglichen: 15 Prozent äußern sich in
diesem Punkt zustimmend, 77 Prozent ablehnend. 9 Prozent
haben hierzu keine Meinung oder ihnen wäre eine entspre-
chende Änderung des Berufsrechts egal. Interessant an die-
sem Befund ist insbesondere, dass eine potenzielle Ände-
rung, von der dem Rechtsanwalt persönlich nahestehende
Personen profitieren würden, geringere Zustimmung erfährt
als eine Änderung, die aufgrund ihres Charakters als Per-
sonalbindungsmaßnahme vor allem der Kanzlei zum Vorteil
gereichen würde. Eine differenzierende Betrachtung zeigt,
dass es hierfür nachvollziehbare Gründe gibt.

2. Differenzierende Betrachtung

Das Interesse, de lege ferenda Familienangehörigen eine Be-
teiligung an der Kanzlei zu ermöglichen, ist von der Größe
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10 Zu der mit der Einführung der sog. Incorporated Legal Practices verbundenen Erweite-
rung der Sozietätsfähigkeit in New South Wales Kilian NZG 2004, 71 ff.

11 Zu der mit der Einführung der sog. Alternative Business Structures verbundenen Erwei-
terung der Sozietätsfähigkeit in England und Wales Kilian/Lemke, AnwBl. 2011, 800 ff.

12 Die Kanzlei John Welch & Stammers Solicitors aus der Kleinstadt Witney in Oxfordshire.
Siehe SRA, SRA announces its first ABS, Pressemitteilung vom 29.3.2012.

13 Sie war in England und Wales bereits seit 2007 in sog. Legal Disciplinary Practices
(LDPs) möglich, die in gewisser Weise eine Vorstufe zur ABS waren; näher Kilian/Lemke,
AnwBl. 2011, 800, 805.

14 Das Berufsrechtsbarometer ist eine zweijährlich durchgeführte empirische Studie zu ak-
tuellen berufs- und rechtspolitischen Fragen, die die Anwaltschaft unmittelbar oder mit-
telbar betreffen. Die Befragung für das Berufsrechtsbarometer 2015 erfolgte von Ende
April Mai bis Anfang Juli 2015. Befragt wurden zu dem hier erörterten Thema 1.077
berufsausübende Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte.
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der Kanzlei, in der ein Rechtsanwalt tätig ist, und von dessen
Geschlecht beeinflusst. Eine nach der Kanzleigröße differen-
zierende Betrachtung ist insbesondere mit Blick auf die Frage
nach der Sozietätsfähigkeit von Familienangehörigen not-
wendig: Eine Beteiligung von Familienangehörigen wäre,
sieht man von steuerlichen Effekten ab, in (bisherigen) Ein-
zelkanzleien wenig sinnvoll, da diese nach dem Ausscheiden
des einzigen anwaltlichen Berufsträgers nicht fortgeführt
werden könnten. Gleichwohl ist der Anteil der Befürworter
unter Einzelanwälten mit 18 Prozent besonders groß. Sie se-
hen offensichtlich vor allem steuerliche Vorteile zu Lebzei-
ten. Mit zunehmender Kanzleigröße nimmt der Anteil der
Befürworter deutlich ab (Sozietät mit bis zu fünf Anwälten:
15 Prozent; Sozietät mit mehr als 5 Anwälten: 7 Prozent). Ein
weiterer Einflussfaktor ist das Geschlecht. Männer sind an
der Beteiligung von Familienangehörigen etwas häufiger in-
teressiert als Frauen (18 Prozent zu 11 Prozent).

In der Frage der Sozietätsfähigkeit von Kanzleipersonal
hat allein das Alter beziehungsweise die Berufserfahrung
Einfluss auf die Einstellung zu einer möglichen Änderung:
Rechtsanwälte in einem Alter von 41 bis 50 Jahren sind be-
sonders interessiert an einer Erweiterung der Sozietätsfähig-
keit (29 Prozent). Sowohl jüngere als auch ältere Rechts-
anwälte haben hieran geringeres Interesse (jüngere Anwälte
22 Prozent, ältere Anwälte 19 Prozent). Eine Erklärung könn-
te sein, dass ältere Rechtsanwälte sich aufgrund einer eher
traditionalistischen Sichtweise auf das Berufsrecht mit einer
solchen Veränderung nicht anfreunden können. Denkbar ist
allerdings auch, dass das geringere Interesse darauf beruht,
dass die eher auf Langfristigkeit angelegten Vorteile der Be-
teiligung von Kanzleimitarbeitern für ältere Rechtsanwälte
weniger reizvoll erscheinen. Jüngere Anwälte, die erst seit
wenigen Jahren im Beruf und/oder in unternehmerischer
Verantwortung stehen, werden eher Wert auf die Absiche-
rung der eigenen Position in einer Sozietät legen als langfris-
tig zu realisierende Vorteile für die Sozietät anzustreben.

IV. Ausblick

Die Diskussion über die Beteiligung von Nicht-Anwälten an ei-
ner Sozietät wird in Deutschland bislang entweder mit Blick
auf die Öffnung für Fremdkapital von Investoren, also einem

besonders weitreichenden Abrücken vom Status Quo, oder aus
der Perspektive der Erweiterung der Möglichkeiten der inter-
professionellen Berufsausübung geführt. Zwischentöne finden
sich in der berufspolitischen Diskussion noch nicht. Gleich-
wohl ist fast jeder fünfte Rechtsanwalt dafür, dass es künftig zu-
lässig sein sollte, Kanzleimitarbeiter an einer Sozietät beteiligen
zu können beziehungsweise mit solchen eine Sozietät einge-
hen zu können. Immerhin mehr als jeder siebte Rechtsanwalt
kann sich auch mit der Idee anfreunden, Familienangehörige
an einer Kanzlei zu beteiligen. Da aufgrund ihrer Familienver-
hältnisse beziehungsweise der Struktur ihrer Kanzlei bei wei-
tem nicht alle Teilnehmer der Studie von einer möglichen Än-
derung des Berufsrechts in dieser Frage betroffen wären, legen
die Befragungsergebnisse durchaus nahe, bei der weiteren Re-
formdiskussionen diese aus dem Ausland bekannten Betei-
ligungsmodellemit in die Überlegungen einzubeziehen.

Prof. Dr. Matthias Kilian, KölnProf. Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Direktor des Soldan Instituts. Er lehrt und
forscht an der Universität zu Köln.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.
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Abb. 1: Einstellung zur Erweiterung der Sozietätsfähigkeit um Familienangehörige /
nicht-anwaltliche Mitarbeiter
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Abb. 2: Einstellung zur Erweiterung der Sozietätsfähigkeit um Familienangehörige –
nach Kanzleigröße
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Abb. 3: Einstellung zur Erweiterung der Sozietätsfähigkeit um Kanzleipersonal – nach
Alter
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